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Stadt Halle (Saale) 
Der Oberbürgermeister 
Fachbereich Umwelt 
06100 Halle (Saale) 
Telefon-Nr. 0345 / 221-4683  
Fax: 0345 / 221-4667 

 

 
(Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!) 

Erklärung zum Nichtanfall von überlassungspflichtigen Abfällen 

zur Beseitigung 

für ein Gewerbe 
*1)

 auf dem Grundstück:  

*1) Gewerbe im Sinne der Abfallwirtschaftssatzung sind Abfallbesitzer, bei denen Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen anfallen (wie z.B. Gewerbetreibende, Freiberufler und Vereine, 
gewerbliche und öffentliche Büros, Verwaltungen, Versicherungen, Praxen, Kliniken und Pflegeheime, Schulen und 
Kindergärten, Hotels und Gaststätten). 

 
Bezeichnung, Anschrift des Gewerbes:     Telefon  

  

  

  

 
Angaben zum Inhaber:      Telefon  

Name: 
  

Vorname: 
  

Privatadresse: 
  

Geburtsdatum: 
  

 
Wer ist Eigentümer des Grundstückes? 

  

  

  

Erklärung 

Ich versichere, dass in dem o. g. Gewerbe nach Art der Nutzung (gemäß rückseitigem Fragebogen) keine 
überlassungspflichtigen Abfälle zur Beseitigung anfallen können.  
 

 Monat/Jahr  Monat/Jahr 

 ab dem     

 für den Zeitraum 
 bis einschl.  

 sowie auch für die gleichen Monate in den Folgejahren 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich eine Änderung der geschilderten Situation zu angefallenen Abfällen zur Beseitigung 
unverzüglich dem Fachbereich Umwelt der Stadt Halle (Saale) mitzuteilen habe. 

Datum: 
 

Unterschrift des Gewerbetreibenden: 
(ggf. Stempel mit Firmenbe- 

zeichnung bei Unternehmen) 
 

  



© 2015 - Stadt Halle (Saale) 
Stand: 09.12.2014  

Seite: 2 

 

F r a ge s p i e g e l  
 
 Welche Abfälle (Abfallarten und –mengen) entstehen aus dem Geschäftsbetrieb?  
 Wie werden bei Ihnen Verpackungen entsorgt (Nachweis)?  
 Was geschieht mit defekten Waren, unverkäuflichen Restbeständen oder Dekorationen? 

 

 

 

 

 

 

 Wieviel Angestellte sind bei Ihnen (ganztags bzw. stundenweise) tätig? Sind diese männlich oder weiblich? 

 Wie ist bei Ihnen die Pausenversorgung geregelt (Pausenraum, Kaffeemaschine, Rauchen)?  

 Wie erfolgt bei Ihnen die Reinigung der Gewerberäume?  

 Wie entsorgen Sie z. B. anfallende Hygieneartikel oder gebrauchte Papiertaschen- und Handtücher? 
 

 

 

 

 

 

 Wie schätzen Sie Ihren täglichen Publikumsverkehr ein?  

 Welche Abfälle (Abfallarten und –mengen) entstehen durch Ihre Kundschaft? 
 

 

 

 

 

 

 Sind Sie für eine bestimmte Reinigungsfläche im Rahmen der Straßenreinigungssatzung der Stadt Halle 
(Saale) verantwortlich?  

 Welche Abfallmenge entsteht bei Ihnen durch die Reinigung des Gehweges bzw. der Straße? 
 

 

 

 

 

 


